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III.

Da sich die verfassungsmäßige Schulsynode den 6. d. M.
zum ersten Male befummeln wird, so hat der RegierungSrath,
in der Absicht die wohlthätigen Zwecke dieser Institution zu

befördern, und damit ein Zeichen seines Wohlgefallens zu geben,

beschlossen:

l. ES soll derselben für diesen ersten Zusammentritt ein Beitrag

von Frkn. 100 zugestellt werden, wovon die eine Halste

für die Kantonalschullehrerbibliothek, die andere zur
Verbreitung guter VolkSschriftcn zu verwenden ist.

S. Dieser Veitrag soll auS dem freien Kredite dcS RegierungS-
rathcS erhoben werden.

Gegenwärtiger Beschluß wird dem Herrn Präsidenten dcS

ErziehungSratheS zu Handen der Schulsynode und dem Finanzrathe

zugestellt.

à'tui» Zürich, den 1. November

Vor dem Regicrungsrathc:

Der erste Staatsschreibcr,

H o t tin ger.

IV.

Reglement für die Schulsynode und ihre Kapitel.

l. Von der Schulsynode im Allgemeinen.

§. l.
Bestimmung und Zweck derselben.

Die Schulsynode ist die verfassungsmäßige Versammlung
der sämmtlichen Mitglieder deS SchulstandcS dcS KantonS und

der in Art. 2 bezeichneten ErzichungSbchörden. Ihr Zweck ist,
die Lcbrcr zu treuer Ausübung ihres Berufes zu crmuntern,
die Mittel zur Vervollkommnung dcS gcsammten ErziehungSwc-
scnS zu berathen, und dießfälligc Wünsche und Anträge an die

betreffenden Staatsbehörden gelangen zu lassen.
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